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Hilfsmittel für Geschädigte infolge anerkannter 
Schädigungsfolgen im Rahmen der Sozialen 
Entschädigung beantragen
Wenn Sie durch bestimmte Ereignisse gesundheitlich geschädigt sind und die 
Schädigungsfolgen anerkannt wurden, können Sie Hilfsmittel erhalten, wie zum Beispiel 
Körperersatzstücke oder orthopädische Hilfsmittel. Näheres erfahren Sie hier.

Basisinformationen

Sie können für anerkannte Schädigungsfolgen Hilfsmittel erhalten. Hilfsmittel sind alle 
ärztlich verordneten Gebrauchsgegenstände, die den Erfolg der Heilbehandlung sichern 
oder die Folgen von Gesundheitsschäden mildern oder ausgleichen. Dazu gehören 
insbesondere Körperersatzstücke, orthopädische und andere Hilfsmittel einschließlich der 
notwendigen Änderung, Instandsetzung und Ersatzbeschaffung sowie der Ausbildung im 
Gebrauch der Hilfsmittel (zum Beispiel Rollatoren). Zahnersatz gilt nicht als Hilfsmittel.

Beachten Sie, ob und in welchem Maße Sie eine Unterstützung erhalten, entscheidet Ihr 
Träger der Sozialen Entschädigung.

Voraussetzungen

Sie als Geschädigte:r haben in Deutschland oder unter bestimmten Voraussetzungen 
im Ausland (§ 15 SGB XIV) eine gesundheitliche Schädigung aufgrund eines 
schädigenden Ereignisses erlitten.
Aus der gesundheitlichen Schädigung haben sich körperliche, seelische, geistige oder 
Sinnesbeeinträchtigungen ergeben, die als Schädigungsfolgen mit einem Grad der 
Schädigungsfolgen bereits anerkannt sind.
In Bezug auf diese anerkannten Schädigungsfolgen benötigen Sie aktuell ein 
Hilfsmittel (zum Beispiel orthopädische Schuhe, Rollstuhl, Hörgeräte, oder 
Pflegeverbrauchsmittel). 

Ablauf

Mit dem Antrag auf Leistungen der Sozialen Entschädigung prüft der Träger der Sozialen 
Entschädigung, ob Sie Anspruch auf Hilfsmittel für Geschädigte infolge anerkannter 
Schädigungsfolgen haben. Die Behörde prüft Ihren Antrag, entscheidet über die 
Gewährung der Leistung und deren Umfang. Sie erhalten einen Bescheid über die 



Seite 2 von 3

◦

◦

◦

◦

◦

◦

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Entscheidung und gegebenenfalls Informationen über die gewährten Leistungen sowie 
weitere erforderliche Nachweise.

Die Leistungen im Rahmen der Sozialen Entschädigung können Sie auf schriftlichem 
Wege beantragen.  

Sie können bei Bedarf einen Termin mit Ihrer Ansprechperson in der 
Versorgungsbehörde oder bei Ihrer zuständigen Stelle vereinbaren.
Im Gespräch mit Ihnen wird dann besprochen, ob Ansprüche auf soziale 
Entschädigungsleistungen bestehen und welche Unterstützungsleistungen angeboten 
werden können.
Das Fallmanagement kann bei Bedarf das weitere Verfahren und mögliche 
Leistungsansprüche, die über die allgemeine Aufklärungs, Beratungs- und 
Auskunftspflicht hinausgehen, mit Ihnen besprechen.
Bestehen Ansprüche auf soziale Entschädigungsleistungen, bespricht Ihre 
Ansprechperson mit Ihnen, wie das weitere Verfahren aussieht.
Von der Ansprechperson erhalten Sie die entsprechenden Unterlagen. Falls 
erforderlich, füllen Sie die Unterlagen aus, fügen Sie die erforderlichen Nachweise 
beziehungsweise Belege bei und senden Sie die Unterlagen an Ihre zuständige Stelle 
zurück.

Zuständige Stellen

Amt für Versorgung und Inklusion Bremen

+49 421 3615541
+49 421 3615326
Doventorscontrescarpe 172 D, 28195 Bremen
Website
office@avib.bremen.de
Rechtssichere E-Kommunikation mehr

Gebühren / Kosten

gebührenfrei

Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

Es gibt keine Frist.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

Bearbeitungsvoraussetzung ist, dass alle Pflichtangaben angegeben wurden. Die 
Bearbeitungsdauer variiert je nach zuständiger Behörde und individuellem Fall. Eine 

https://www.service.bremen.de/senatorin-fuer-arbeit-soziales-jugend-und-integration/amt-fuer-versorgung-und-inklusion-bremen-10168
http://www.avib.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen02.c.730.de
mailto:office@avib.bremen.de
https://www.service.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen2014_sp.c.14043.de
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genaue Zeitangabe lässt sich nicht pauschal festlegen und hängt von der Komplexität des 
Einzelfalls ab.

Rechtsgrundlagen
§ 46 Absatz 1 Nummer 1 Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch (SGB XIV)
§ 143 Absatz 1 Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch (SGB XIV)

Weitere Informationen
Bundesministerium für Arbeit und Soziales – Soziale Entschädigung

Aktualisiert am 07.11.2025

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_14/__46.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_14/__143.html
https://www.bmas.de/DE/Soziales/Soziale-Entschaedigung/soziale-entschaedigung.html
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